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Automatisch generierte Beschreibung][image: ]Ortsgruppe e.V.


Protokoll über die Gründung derAusfüllhilfe für diese Vorlage:
Gelbe Markierungen entsprechend ersetzen.
Grüne Markierungen sind Erläuterungen und können gelöscht werden.

KjG Ortsgruppe e.V.

Datum:	XX.XX.XXXX um XX:XX
Ort:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

Es versammelten sich heute, am [Datum] um [Uhrzeit] in [Ort] die in der Anwesenheitsliste (Anlage 1) namentlich und mit Anschrift eingetragenen [Anzahl] Personen.

[Name] eröffnete die Versammlung und erläuterte den Zweck der Zusammenkunft. Es soll der Verein [Name des Vereins] gegründet werden. Mit Einverständnis aller Anwesenden übernahm [Name] die Versammlungsleitung und [Name] die Protokollführung.

Die Versammlungsleitung schlug als Tagesordnung vor: 

1. Aussprache zur Gründung des Vereins
1. Diskussion eines Satzungsentwurfs und Verabschiedung der Vereinssatzung
1. Wahl der Ortsleitung (des Vereinsvorstandes)
1. Wahl der Kassenprüfer*innen
1. Anmeldung des Vereins und weiteres Vorgehen
1. [bookmark: _Hlk177819063]Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge für das kommende Geschäftsjahr
Die Anwesenden stimmten der Tagesordnung zu.

TOP 1: Aussprache zur Gründung des Vereins
[Hier werden die Motive zur Gründung des Vereins und die durch ihn verfolgten Ziele erläutert. Diese können teilweise aus der Satzung entnommen werden – folgendes Muster könnt ihr verwenden:]
[Name] erläuterte die Motive zur Gründung eines Vereins zur Förderung der Jugendhilfe und die Förderung kirchlicher Zwecke. Konkret soll dies durch die Umsetzung der Grundlagen und Ziele der KjG erreicht werden. Dies beinhaltet Freizeitangebote, Bildungsangebote und religiöse Angebote.


TOP 2: Diskussion eines Satzungsentwurfs und Verabschiedung der Vereinssatzung 
Nach eingehender Diskussion stellte die Versammlungsleitung die sich aus der Anlage ergebende Satzung zur Abstimmung. 
Der Verein [KjG Ortsgruppe] wird gegründet. Ihm ist die vorliegende Satzung gegeben.
Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Das Ergebnis der Abstimmung: 
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Nein-Stimmen und [Anzahl] Enthaltungen. 

Der Vorschlag zur Gründung des Vereins und die Satzung wurden somit angenommen. Es gehören dem neu errichteten Verein [Anzahl Personen, die der Satzung zugestimmt haben] als Gründungsmitglieder an. Die Gründungsmitglieder haben die Satzung im Anschluss unterzeichnet. 

[HINWEIS: Unterzeichnet die Satzung unbedingt! Am besten nicht nur auf dem Deckblatt, sondern auch auf der letzten Seite. Scannt dieses unterzeichnete Dokument außerdem nach der MV ein und bewahrt es gut auf. Dieses benötigt ihr für das Finanzamt, das Amtsgericht und auch um euer Bankkonto zu eröffnen.]


TOP 3: Wahl der Ortsleitung (des Vereinsvorstandes)
OPTION 1: Für die Wahl gilt die eben mit der Satzung verabschiedete Wahlordnung.
OPTION 2: Für die Wahl gilt die Muster-Wahlordnung des DV Freiburgs, wie sie auf kjg-freiburg.de veröffentlicht ist. 

Die Leitung der Wahlen übernehmen [NAME] und [NAME]. Den Vorsitz übernimmt [NAME].

[Beginn: Optionaler Abschnitt Amtszeit]
Antrag auf Verlängerung der Amtszeit für die Ortsleitung
Auf Antrag von [NAME] hin wird die Amtszeit der zu wählenden Ortsleitung auf zwei/drei Jahre verlängert. Mit [Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Nein-Stimmen und [Anzahl] Enthaltungen wurde der folgende Beschluss verabschiedet:
Die Ortsleitung wird für 3 Jahre gewählt.
[Ende: Optionaler Abschnitt Amtszeit]
[Jede Veränderung in der Ortsleitung, müsst ihr dem Amtsgericht (bei e.V.s) über einen Ratsschreiber oder einen Notar bekannt machen. Auch hat eure Bank ein Interesse daran zu wissen, wer die Leitung ist. Es kann für einen e.V. daher von Vorteil sein, die Leitung auf mehrere Jahre zu wählen. Sollte eine Person vorher aus der Leitung ausscheiden möchten, ist ein Rücktritt aus diesem Amt im Rahmen einer Migliederversammlung möglich]

Bekanntgabe der Wahlregeln
[NAME] erklärte das weitere Vorgehen:

Die Wahl erfolgt in folgenden Schritten:
a.	Bekanntgabe der Wahlregeln
b.	Öffnung der Vorschlagsliste
c.	Schließen der Vorschlagsliste
d.	Feststellung der Wählbarkeitsvoraussetzungen
e.	Kandidat*innenvorstellung
f.	Kandidat*innenbefragung
g.	Personaldebatte (auf Antrag)
h.	Wahlhandlung
i.	Feststellung und Verkündung des Wahlergebnisses
j.	Ermittlung der Annahme der Wahl durch die Gewählten

Zur Wahl stehen die folgenden Posten:
· Zwei Ortleiterinnen
· Zwei Ortsleiter
· Eine Person für die Ortsleitung, die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet.
Eine Person der Ortsleitung sollte die geistliche Leitung übernehmen. 

Zum Mitglied der Leitung ist wählbar, wer
· Mitglied der KjG ist
· mindestens beschränkt geschäftsfähig ist, wenn mindestens ein Mitglied der Leitung voll geschäftsfähig ist
· zur Wahl vorgeschlagen ist
Zur*zum Geistlichen Leiter*in in der Ortsleitung ist jede Person wählbar, welche zusätzlich die Voraussetzungen für eine kirchliche Beauftragung erfüllt.
Wahlen werden geheim durchgeführt. Geheim ist eine Wahl, wenn auf anonymen Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne gewählt wird.
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen mit Ja auf sich vereinigt. Sind mehr Personen gewählt, als Stellen zu besetzen sind, ist die Person bzw. sind die Personen gewählt, auf die die meisten Ja-Stimme entfällt/entfallen. Bei Gleichstand entscheidet eine Stichwahl. Entscheidet diese nicht, entscheidet das Los. Wer mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen mit Nein erhalten hat, kann in weiteren Wahlgängen nicht antreten. Leer abgegebene Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung. Stimmzettel, bei denen der Wähler*innenwille nicht eindeutig erkennbar ist oder die Zusätze enthalten, sind ungültig. Über Zweifelsfälle entscheidet die Wahlleitung. Näheres ist in der Wahlordnung geregelt.

Öffnung der Vorschlagsliste
[NAME] öffnet die Vorschlagslisten:

	Zwei Ortsleiterinnen
	Zwei Ortsleiter
	Ortsleitung, die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet

	· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
[Alternativ: Keine Vorschläge vorhanden]
	· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
[Alternativ: Keine Vorschläge vorhanden]
	· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
[Alternativ: Keine Vorschläge vorhanden]


[Hinweis: Solltet ihr nicht alle Stellen besetzen können ist dies kein Problem. Vakante Ämter können dann bei der nächsten Mitgliederversammlung wieder ausgeschrieben werden]

Schließen der Vorschlagsliste
[NAME] schließt die Vorschlagsliste

Feststellung der Wählbarkeitsvorausetzungen
[NAME] befragt die Kandiat*innen nach ihren Wählbarkeitsvorausetzungen und ob diese kandideren Möchten. Alle Kandiat*innen sind Mitglied in der KjG, mindestens beschränkt geschäftsfähig und zur Wahl vorgeschlagen. [Kandiat*innen] ist/sind außerdem voll geschäftsfähig. [Kandiat*innen] hat die Voraussetzung für eine kirchliche Beauftragung und kann als Geistliche Leitung aktiv werden. (Habt ihr keine Person für die geistliche Leitung, könnt ihr diesen Zusatz streichen)
Personen die nicht kandieren möchten, sind in der Vorschlagsliste durch “Streichung” gekennzeichnet.

Gemäß der eben beschlossenen Satzung muss mindestens ein Mitglied der Ortsleitung voll geschäftsfähig (also 18 Jahre alt) sein. Die anderen Mitglieder der Ortsleitung können dann auch minderjährig sein. 
Kandidati*innenvorstellung
[Bei Bedarf: Da die Kandidat*innenvorstellung normalerweise unter Ausschluss der anderen Kandidat*innen stattfindet, stellte [NAME] einen Antrag, hiervon abzuweichen. Es gab kein Widerspruch, wodurch alle Kandidat*innen im Raum bleiben durften und sich vorstellen konnten.]

Die Kandidat*innen stellen sich vor.

Kandidati*innenbefragung
[Bei Bedarf: Da die Kandidat*innenbefragung normalerweise unter Ausschluss der anderen Kandidat*innen stattfindet, stellte [NAME] einen Antrag, hiervon abzuweichen. Es gab kein Widerspruch, wodurch alle Kandidat*innen im Raum bleiben durften und sich den Fragen der Mitglieder stellen konnten.]

Die Kandidat*innen wurden befragt.

Personaldebatte
Eine Personaldebatte wurde nicht beantragt.

[Bei Bedarf: [NAME] beantragte eine Personaldebatte. Daraufhin verließen alle Kandidat*innen den Raum. Die Debatte fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.]

Wahlhandlung
Die Wahl erfolgte auf anonymen Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne. Die Auszählung der Stimmen fand öffentlich statt.

Feststellung und Verkündung des Wahlergebnisses
Die Wahl brachte folgendes Ergennis:

Wahl der zwei Ortsleiterinnen
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen
[ODER: Es standen keine Kandidatinnen zur Verfügung]

Wahl der zwei Ortsleiter
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[ODER: Es standen keine Kandidaten zur Verfügung]

Wahl der Ortsleitung, die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[ODER: Es standen keine Kandidat*innen zur Verfügung]

Gewählt für die Ortsleitung sind damit [NAME], [NAME], [NAME], [NAME und [NAME].
Die Wahlleitung fragt alle Gewählten, ob sie diese die Wahl annehmen, was diese bejahten.

[Option 1]: Alle Mitglieder der Ortsleitung sind voll geschäftsfähig (über 18 Jahre).

[Option 2]: [NAME], [NAME] und [NAME] der Ortsleitung sind voll geschäftsfähig (über 18 Jahre). Damit ist mindestens ein Mitglied der Ortsleitung mindestens voll geschäftsfähig. [NAME], [NAME] und [NAME] sind nur beschränkt geschäftsfähig (unter 18 Jahren, über 7 Jahren). Für die Wahl dieser wird daher die Einverständnis der Personensorgeberechtigten eingeholt und dem Protokoll angehängt. (siehe Anhang 2)

Hinweis: Solltet ihr planen beschränkt geschäftsfähige Personen in die Ortsleitung zu wählen, sprecht am besten im Vorfeld dies mit den Erziehungsberechtigten ab und holt auch im Vorfeld die Einverständnis Erklärung ein. 
Sollten u18 Person gewählt werden und die Erziehungsberechtigten verweigern die Zustimmung, wäre dies Person nicht gewählt. Sollte es weitere Kandidat*in für das Amt geben, die mehr “JA” als “NEIN” Stimmen erhalten hätte, wären diese dann gewählt und rücken entsprechend nach. Sollte es keine weiteren Kadidat*in geben, würde diese Stelle vakant bleiben. 



TOP 4: Wahl der Kassenprüfer*innen
Die Leitung der Wahl übernehmen weiterhin [NAME] und [NAME] die Leitung der Wahl. Den Vorsitz übernimmt [NAME].
Bekanntgabe der Wahlregeln
[NAME] erklärte das weitere Vorgehen. Die Wahlregeln sind identisch mit der, der Ortsleitung mit den folgenden Aussnahmen:
· Auf Antrag findet die Wahl durch Handzeichen und/oder en bloc statt, wenn sich kein Widerspruch erhebt.
· Gewählt werden zwei Kassenprüfer*innen geschlechtsungebunden. 
Öffnung der Vorschlagsliste
[NAME] öffnet die Vorschlagslisten:
	Zwei Kassenprüfer*innen

	· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]



Schließen der Vorschlagsliste
[NAME] schließt die Vorschlagsliste
Feststellung der Wählbarkeitsvorausetzungen
[NAME] befragt die Kandiat*innen nach ihren Wählbarkeitsvorausetzungen. Alle Kandiat*innen erfüllen diese. Personen die nicht kandieren möchten, sind in der Vorschlagsliste durch “Streichung” gekennzeichnet. 
Kandidati*innenvorstellung
Die Kandidat*innen stellen sich vor.
Kandidati*innenbefragung
Die Kandidat*innen wurden befragt.
Personaldebatte
Eine Personaldebatte wurde nicht beantragt.
Wahlhandlung
[Option 1]: Die Wahl erfolgte auf anonymen Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne. Die Auszählung der Stimmen fand öffentlich statt.
[Option 2]: [Name] beantragt eine offene Wahl durch Handzeichen. Da es keinen Widerspruch gab, wird der Antrag angenommen. 
[Option 3]: [Name] beantragt eine en bloc Wahl. Da es keinen Widerspruch gab, wird der Antrag angenommen. Die Wahl findet daher als Blockwahl mit anonymen Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne statt. 
[Option 4]: [Name] beantragt eine offene en bloc Wahl mit Handzeichen. Da es keinen Widerspruch gab, wird der Antrag angenommen. 

[Erläuterung zu Option 3 und 4]:
Eine en bloc Wahl bedeutet, dass mehrere Personen gleichzeitig gewählt werden, anstatt jede Person einzeln. Das heißt, bei der Wahl von zwei Kassenprüfer*innen würdet ihr beide Personen auf einmal auswählen und eure Stimme für das gesamte Team abgeben. Ihr entscheidet euch also in einem Schritt, wer die Kassenprüfung übernehmen soll, ohne jede Person einzeln zu wählen. Sind mehr wie zwei Personen auf der Vorschlagsliste, klappt dieses nicht so einfach.

Feststellung und Verkündung des Wahlergebnisses
[Option 1 & 2]:
Die Wahl brachte folgendes Ergennis:
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen
[Option 3 & 4]:
Die en bloc Wahl brachte folgendes Ergennis:
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

Gewählt für die Kassenprüfung sind damit [NAME] und [NAME].
Die Wahlleitung fragt alle Gewählten, ob sie diese die Wahl annehmen, was diese bejahten.


TOP 5 Anmeldung des Vereins und weiteres Vorgehen
Die Versammlung beauftragt die Ortsleitung damit:
· Die Satzung vom Diözesanverband genehmigen zu lassen
· Die Gemeinnützigkeit für den Verein zu beantragen
· Die Eintragung in das Vereinsregister vornehmen zu lassen [nur für e.V.s]
Auf Anregung der neu gewählten Ortsleitung wird außerdem der folgenden Beschluss mit [Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Nein-Stimmen und [Anzahl] Enthaltungen gefasst:
Sollten aufgrund von Beanstandungen des Registergerichts, des Finanzamtes oder des Diözesanverbandes Änderungen der Satzung notwendig sein, wird die Ortsleitung ermächtigt, die notwendige Änderung der Satzung vorzunehmen. 
Hinweis: 
Eine Eintragung in das Vereinsregister kostet eine Gebühr. Für gemeinnützige Vereine ist diese günstiger. Daher empfiehlt es sich zuerst die Gemeinnützigkeit zu beantragen.
Die Eintragung in das Register könnt ihr nicht selbst vornehmen. Hierzu müsst ihr zu einem Ratsschreiber oder einen Notar. Macht am besten zeitnah mit diesem einen Termin aus und fragt, mit wie viel Personen aus der Ortsleitung ihr kommen müsst. (In der Regel, darf jedes Mitglied der Ortsleitung die KjG nach außen vertreten. Je nach Ratsschreiber/Notar ist diesem aber wichtig, dass alle Personen zur Eintragung vor Ort sind.)
Einige Finanzämter bescheinigen euch auch die Gemeinnützigkeit, wenn die Satzung noch nicht durch den Diözesanverband genehmigt wurde. Solltet ihr es also eilig haben, könnt ihr auch die Gemeinnützigkeit zeitlgleich mit der Genehmigung durch den Diözesanverband beantragen. Eine Vorlage für das Anschreiben hierzu findet ihr auf der Seite des BDKJ Freiburgs: 
https://www.bdkj-freiburg.de/media/download/integration/1490863/anschreiben-gemeinnuetzigkeit--anlage-2-.docx
Solltet ihr eine Fragebogen zur Steuerlichen Erfassung zurück erhalten, gibt es auch hierfür eine Ausfüllhilfe: https://www.bdkj-freiburg.de/media/download/integration/1858358/steuerausfuellhilfe.pdf 
Die Satzung tritt übrigens erst in Kraft, wenn die folgenden drei Punkte erfolgt sind:
· Eure Gründungsversammlung abgehalten wurde
· Der Verwaltungsrat des KjG Diözesanverbandes Freiburgs diese genehmigt hat
· Das Vereinsregister diese genehmigt hat und ihr dort eingetragen seid (nur bei e.V.s)
Theoretisch könnt ihr aber ab dem Zeitpunkt, der Genehmigung durch den DV schon bei eurer Hausbank anfragen, ob ihr ein Konto eröffnen könnt. Nach erhalt der Gemeinnützigkeit und nach erfolgte Eintragung sind ggf. Änderungen am Konto notwendig. Einigen Banken bestehen daher darauf, dass ihr eingetragen seid. Die meisten Volksbanken und Sparkassen haben für Vereine ganz attraktive Konten im Angebot, teilweise auch ohne Kontoführungsgebühr. Solltet ihr SEPA Mandate einziehen wollen, solltet ihr ein e.V. sein, da eure Bank noch die GläubigerId für euch beantragt.


TOP 6: Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge für das kommende Geschäftsjahr
Die neu gewählte Ortsleitung schlug vor, den Jahresbeitrag gemäß den Bestimmungen der Satzung auf XX €, bzw. XX € festzulegen. Einzelpersonen zahlen einen Mitgliedsbeitrag von XX €. Für Familien und Geschwister gibt es ein vergünstigtes Angebot. Hier beträgt der Beitrag für das erste Familienmitglied XX €, alle weiteren Familienmitglieder sind beitragsfrei. 

Der Beitrag wird erhoben, um die laufenden Kosten des Vereins zu decken. Mit der Mitgliedschaft in der KjG [Ortsgruppe] ist diese Person auch Mitglied im KjG Diözesanverband. Der Beiträg beinhaltet daher auch den Beitrag für die Mitgliedschaft im KjG Diözesanverband Freiburg. Dieser Betrag beläuft sich aktuell auf 25 €, bzw. 45€ pro Person bzw. Familie. 



Die Versammlung wurde gegen [Uhrzeit] Uhr geschlossen. 



[Ort], [Datum]




[Name, Unterschrift]				[Name, Unterschrift]
Versammlungsleitung				Protokollführung



Direkt im Anschluss an die Mitgliederversammlung solltet ihr die Satzung an “satzung@kjg-freiburg.de” schicken mit der bitte um Genehmigung. Sobald ihr das Protokoll fertiggestellt habt, könnt ihr dieses dann nachreichen.

Muster E-Mail:
Hallo Verwaltungsrat,
Wir, die KjG Ortsgruppe, möchten uns gerne als e.V./n.e.V. gründen und hatten dazu am XX.XX.XXXX unsere Gründungsversammlung. Anbei erhaltet ihr schoneinmal unsere Satzung als Word-Datei mit der bitte um Genehmigung. Das Gründungsprotokoll und die gescannte / unterschriebene Fassung der Satzung schicken wir in den nächsten Tagen nach.

Viele Grüße
Namen
Soll das Genehmigungsschreiben an mehrere Personen gehen, dürft ihr gerne die E-Mail auch an mehrere Personen schicken. Wir verwenden in der Regel den Button “Allen Antworten”. 


Anlage 1: Anwesenheitsliste
	Vor und Nachname
	Anschrift

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






Anlage 2: Einverständnis der Personsorgeberechtigten
Sollten Personen unter 18 in das Amt der Ortsleitung gewählt werden, ist hierfür ein Einverständnis der Personensorgerechtigten einzuholen.

Zustimmungszusage sorgeberechtigte Person bei Wahl von minderjährigem Vorstand


Hiermit erkläre ich (= sorgeberechtigte Person) Name, Vorname der sorgeberechtigten Person
	Name, Vorname


mich einverstanden, dass mein minderjähriges und somit nicht voll geschäftsfähiges Kind als gewählte Ortsleitung der Katholischen junge Gemeinde Ortsgruppe e.V. agiert.
	Name der Ortsgruppe



Über die Haftungsrisiken bin ich mir im Klaren.



_____________________________                ___________________________________ 
Datum, Ort                                                            Unterschrift sorgeberechtigte Person
KjG Ortsgruppe e.V.			Website
Anschrift 1			pfarreien.kjg.de
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